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Vom 16.03.2015, zuletzt ergänzt am 25.01.2018 2018, wird 
 
die Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
 

für die wesentliche Änderung der Oberflächenbehandlungsanlage 
 
am Standort in 58762 Altena, Rahmedestr. 375, Gemarkung Altena, Flur 53, 
Flurstücke 241, 227, 100, 230 und 231, 
 
erteilt.  
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I.  G e n e h m i g u n g s u m f a n g 
 
Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen: 
 
  
1. BE 10-BZ 01 - Erhöhung des Badvolumens der genehmigten Tunnelhauben-

Drahtbeizanlage 1 von 48 m³ auf 70,5 m³ Wirkbadvolumen, 
 

2. BE 10-BZ 02 - Änderung des Badvolumens der genehmigten Tunnelhauben-
Drahtbeizanlage 2 von 36 m³ auf 35,7 m³ Wirkbadvolumen, 
 

3. Optimierung der Anlagenaufstellung (180 Grad gedrehte Drahtbeize). 
 
4. Änderungen der Anlagenaufstellung und Nebeneinrichtungen: 
 

- Wegfall des Entfettungsbades mit zugehöriger Spüle, 
- Wegfall des Chemikalienlagers für Kaliumpermanganat und Ätznatron, 
- Wegfall des Kalksilos, 
- Errichtung eines Lagertanks für fertig angemischte Kalkmilch, 
- Verlegung des Chemikalienlagers für Transportgebinde aus dem Bereich der  
  Abwasserbehandlung zum Wäscherstandort, 
- Verlegung des Heizungsraumes in die Beizhalle. 

 
Das Wirkbadvolumen der beiden Beizanlagen wird auf insgesamt 106,2 m³ erhöht. 
 
Angaben zur Betriebszeit 
Eine Änderung der bisher genehmigten Betriebszeiten (Dreischichtbetrieb / 7 Tage 
pro Woche) ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 
 
Nach Abschluss aller Maßnahmen umfasst der Betrieb der Anlage insgesamt folgen-
de Betriebseinheiten und wesentlichen Produktionseinheiten: 
 
BE 01: - Drahtlager  
BE 10: - Drahtbeizanlage bestehend aus  
     BZ 01 Drahtbeizanlage 1 
     BZ 02 Drahtbeizanlage 2 
BE 11: - Abluftwäscher 
BE 12: - Heizkesselanlage  
BE 15: - Abwasserbehandlungsanlage 
BE 20: - Säurelager mit Abfüllplatz 
BE 25: - Chemikalienlager Flüssigstoffe 
BE 26: - Chemikalienlager Feststoffe 
BE 30: - Glüherei 
BE 40: - Drahtzug 
BE 50: - Versand 
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Eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen 

 
Der Bescheid ergeht unbeschadet sonstiger behördlichen Entscheidungen, die nach 
§ 13 BImSchG nicht von dem Bescheid eingeschlossen sind. 
 
Ausgangszustandsbericht 
Bei der in Rede stehenden Anlage handelt es sich um eine Anlage nach der Indu-
strieemissionsrichtlinie. Gemäß § 10 Abs. 1a BImSchG wurde deshalb mit den An-
tragsunterlagen ein Bericht über den derzeitigen Zustand des Bodens und des 
Grundwassers im Anlagenbereich (Ausgangszustandsbericht) vorgelegt, da in der 
Anlage relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden und 
eine Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers durch diese relevanten ge-
fährlichen Stoffe möglich ist.   
Mit diesem Bericht wird der derzeitige Zustand beschrieben. Er dient als Grundlage 
für die Ausgestaltung der zukünftigen Pflicht des Anlagenbetreibers, das Anlagen-
grundstück nach Betriebseinstellung in den Ausgangszustand zurück zu versetzen. 
 
Es handelt sich um den Bericht mit der Projekt-Nr. 150701, des Diplom-Geograph 
Norbert Klipsch Sachverständigen- und Ingenieurbüro VBI, vom 31.07.2017. 
 

 
II.  F o r t d a u e r   b i s h e r i g e r   G e n e h m i g u n g e n 

 
Bisherige Genehmigungen: 
 
Die bisher erteilten Genehmigungen (siehe Formular 1, Blatt 3) behalten ihre Gültig-
keit, soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben und sie nicht 
durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind. Insbesondere wird auf die folgende 
Genehmigung verwiesen: 
 
Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg 
 
 vom 19.03.2010, Az.: 53-DO-0096/09/0310.1-Bj/Harz. 
 
 

III.  N e b e n b e s t i m m u n g e n 
 
Der Bescheid wird unter nachstehend aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt:  
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Verbindlichkeit der Antragsunterlagen 

Die Anlage muss nach den geprüften, mit Anlagestempel / Etiketten und 
Dienstsiegel gekennzeichneten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet und 
betrieben werden. Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abwei-
chende Anordnungen getroffen werden, sind diese durchzuführen. 

 
1.2 Bereithalten der Genehmigung 

Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder ent-
sprechende Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwal-
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tung auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten 
der zuständigen Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  
 

1.3. Frist für die Änderung/Errichtung und den Betrieb/Betriebsbeginn 
Die mit diesem Bescheid genehmigten Änderungen müssen innerhalb eines 
Jahres nach Bestandskraft dieser Genehmigung errichtet und betrieben wer-
den, andernfalls erlischt die Genehmigung.  
 
 

1.4 Anzeige über einen Betreiberwechsel 
Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel 
des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirks-
regierung Arnsberg, Dezernat 53, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 

1.5 Anzeige über die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen 
Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen 
oder wesentlichen Anlagenteilen in einfacher Ausfertigung in Papierform und 
zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) 
schriftlich anzuzeigen. 
 
Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgen-
de Angaben enthalten: 

 
a) Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes 

(Verkauf, Abbruch, andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 
b) bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Mate-

rialien, 
c) bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz 

vor den Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung 
usw.) und vor dem Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

d) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Einsatzstoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

e) mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vor-
gesehenen Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

f) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Abfälle und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abneh-
mers) sowie  

g) bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwer-
tung technisch nicht möglich oder unzumutbar ist. 

h) Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall 
von festgestellten und aus dem Betrieb der Anlage herrührenden erheb-
lichen Bodenverschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserver-
schmutzungen durch relevante Stoffe sowie Angaben zur Beseitigung 
dieser Verschmutzungen. 

 
 

2.  Betriebszeiten / Betriebsbeschränkungen 
 
2.1 In den Nachtstunden von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und an Sonn- und Feierta-

gen darf kein Fahrzeugverkehr zur Anlieferung und zum Abtransport der Roh- 
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und Fertigprodukte sowie von Betriebsstoffen und Abfällen sowie kein inner-
betrieblicher Transportverkehr außerhalb der Werk- und Lagerhallen erfolgen. 

 
3. Nebenbestimmungen zu Geräuschemissionen / -immissionen / Lärm-

schutz 
 
 Lärmschutz 
 
3.1 Die von den Betriebseinrichtungen und dem innerbetrieblichen Transportver-

kehr verursachten Geräuschimmissionen dürfen im gesamten Einwirkungsbe-
reich außerhalb des Werkes nicht zu einer Überschreitung der von den be-
triebsfremden und betriebseigenen Anlagen - Gesamtbelastung - einzuhal-
tenden Immissionsrichtwerte beitragen. 
 
Die zulässigen Immissionsrichtwerte ergeben sich aus Nr. 6.1 der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBl. 
S. 503). 

 
 Insbesondere dürfen die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung vor den 

nächst benachbarten Wohnhäusern  
 

a) Drehscheiderhagen 20 und 24 
 Rahmedestr. 365,384 und 386 
 
 tagsüber  60 dB(A) und 
 nachts  45 dB(A) 
 

 
nicht überschreiten. 
 
Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr. 
 
Die Ermittlung der Geräuschimmissionen ist nach Nr. 6.8 TA Lärm vorzu-
nehmen. 

 
3.2  Die Anlagen und Aggregate sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine 

auffälligen Einzeltöne emittiert werden. 
 
3.3 Die Ermittlung der Geräuschimmissionen der Schallmessstelle.de Hansen* 

Rehm vom 10.11.2014, Bericht Az.: 140814-032MO1, ist Teil des Genehmi-
gungsantrages. Die dort unter Nr.1.3 genannten Rahmenbedingungen und 
schalltechnischen Vorgaben sind bei der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage zu berücksichtigen.  

Insbesondere sind folgende schallmindernde Maßnahmen umzusetzen: 

- Die Tore der Beizanlage, des Drahtzuges und der Versandhalle sind im 
Tag- und Nachtzeitraum nur für den Zeitraum der Staplerdurchfahrten 
kurzzeitig zu öffnen (Nr. 1.3 der Geräuschmessung). 
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3.4 Auf Verlangen der Bezirksregierung Arnsberg sind die Geräuschimmissionen 

an den unter Nebenbestimmung Nr. 3.1 genannten Einwirkungsorten durch 
Messungen einer nach § 29b BImSchG i.V. mit der 41. BImSchV bekanntge-
gebenen Stelle auf Kosten der Betreiberin feststellen zu lassen  

Mit der Durchführung der Messungen ist zu gegebener Zeit ein unabhän-
giges geeignetes Messinstitut zu beauftragen. 

Die zurzeit bekannt gegebenen Messinstitute sind der Datenbank ReSyMe-
Sa-Recherchesystem Messstellen und Sachverständige www.resymesa.de 
(Modul Immissionsschutz) zu entnehmen. 
 
Die Ermittlungen sind von Stellen durchzuführen, die in dem Genehmigungs-
verfahren nicht beteiligt waren. 
 
Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, ist eine Durchschrift des 
Messauftrages zur Geräuschmessung zuzuleiten und die Vornahme der 
Messungen mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten Termin anzuzei-
gen. 

 
3.5 Über das Ergebnis der Messungen nach Nebenbestimmung 3.4 ist ein Mess-

bericht erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg in einfacher 
Ausfertigung in Papierform und zusätzlich per elektronischer Post als pdf- Da-
tei innerhalb von 8 Wochen nach der Messung vorzulegen   
(E-Mail Adresse:  poststelle@bra.nrw.de). 

 
Der Bericht soll Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzel-
messung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die 
für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung 
sind, enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über den Betriebszustand der 
einzelnen zum Gesamtbetrieb gehörenden Aggregate und der Einrichtungen 
zur Emissionsminderung. 

 Das Messinstitut ist zu verpflichten, den Messbericht nach Maßgabe der  
Nr. A.3.5 des Anhangs zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) zu erstellen 

 
 
4. Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung 
 

Luftreinhaltung 
 
4.1 Die an den Beizbecken entstehenden Abgase sind möglichst vollständig mit 

Hilfe von Einhausungen, Kapselungen oder vergleichbaren Ablufterfassungs-
systemen entsprechend den grundsätzlichen Anforderungen der Nr. 5.1.3 - 
TA Luft 2002 - zu erfassen, zu reinigen und über einen Kamin mit einer Bau-
höhe über Flur von mindestens 18,5 m senkrecht nach oben ins Freie zu lei-
ten.  
Der Auftrieb der Abgase darf nicht durch Regenschutzeinrichtungen behindert 
werden 
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4.2 Die Emissionen im Abgas der Quelle EQ O1 darf folgende Emissionsbegren-
zung nicht überschreiten: 

  
 Klasse III 
 Gasförmige anorganische Chlorverbindungen,  

soweit nicht in Klasse I oder Klasse II enthalten,  
angegeben als Chlorwasserstoff  

 die Massenkonzentration 30 mg/m³ 
 

 
Hinweise: 
Die Luftmengen, die den Anlagen zugeführt werden, um das Abgas zu ver-
dünnen oder zu kühlen, bleiben bei der Bestimmung der Massenkonzentrati-
on unberücksichtigt (Nr. 5.1.2 TA Luft 2002). 
 

 Einzelmessungen und Auswertung der Emissionen 

4.3 Spätestens am 17.09.2020 und anschließend wiederkehrend jeweils nach 
Ablauf von drei Jahren sind die unter Nebenbestimmung Nr. 4.2 genannten 
Emissionen luftverunreinigender Stoffe durch Messungen einer nach 
§ 29b BImSchG i. V. mit 41. BImSchV bekannt gegebenen Stelle auf Kosten 
der Betreiberin feststellen zu lassen.    

 
 Hinweis: Die zurzeit bekannt gegebenen Messinstitute sind der Datenbank 

ReSyMeSa - Recherchesystem Messstellen und Sachverständige - auf der 
Internetseite  www.resymesa.de  (Modul Immissionsschutz) zu entnehmen. 

 
 Die Ermittlungen sind von Stellen durchzuführen, die in der Sache noch nicht 

beratend tätig gewesen sind. 
 
4.4 Die Festlegung der Messaufgabe und des Messplans muss den Anforderun-

gen der DIN EN 15259 entsprechen. Die Anzahl der Messungen und die 
Dauer der Einzelmessung ergeben sich aus Nr. 5.3.2.2 Absätze 2 und 3 der 
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft – vom 24.07.2002 
(GMBl. S. 511).  

 Die notwendigen Messstrecken und Messplätze müssen so beschaffen sein 
und so ausgewählt werden, dass eine für die Emissionen der Anlage reprä-
sentative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung entsprechend 
den Anforderungen der DIN EN 15259 ermöglicht wird.  

 
 Die Auswahl des Messverfahrens hat nach Nr. 5.3.2.3 der TA Luft 2002 zu 

erfolgen. Zur Sicherstellung der Homogenität der Zusammensetzung und der 
physikalischen Parameter des Abgases ist eine geeignete Probennahme-
strategie entsprechend der DIN EN 15259 anzuwenden. 

 
4.5 Der Bezirksregierung Arnsberg sind Durchschriften der Messaufträge zuzu-

leiten und die Vornahme der Messungen mindestens 2 Wochen vor dem be-
absichtigten Termin anzuzeigen. 

 
4.6 Über das Ergebnis der Messungen gemäß Nebenbestimmung Nr. 4.3 ist ein 

Messbericht erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg in einfa-
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cher Ausfertigung in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege 
als pdf-Datei spätestens 8 Wochen nach der Messung vorzulegen  
(E-Mail Adresse: poststelle@bra.nrw.de).  

 
 Der Messbericht soll Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder 

Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingun-
gen, die für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Be-
deutung sind, enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über Brenn- und Ein-
satzstoffe sowie über den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen 
zur Emissionsminderung.  

 Die Messberichte müssen dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht ent-
sprechen. Die aktuelle Version steht auf der Internetseite des Landesamtes 
für Natur; Umwelt- und Verbraucherschutz NRW - LANUV - unter folgender 
Adresse zum Download bereit: 

 (www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/emissionen/pdf/mustermessbericht.pdf
). 

 
 Der Bericht ist im Anhang C der Richtlinie VDI 4220 (Ausgabe April 2011) 

abgedruckt. 
 
 Die Emissionsbegrenzungen nach der Nebenbestimmung Nr. 4.2 gelten als 

eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzel-messung zuzüglich der 
Messunsicherheit diese Emissionsbegrenzungen nicht überschreitet (Nr. 
5.3.2.4 Abs. 2 TA Luft).  

 
Sonstige Regelungen zum Immissionsschutz: 
 

4.7 Für die Hauptverschleißteile der Absauganlage sind Ersatzteile in ausrei-
chender Anzahl vorrätig zu halten.  

 
4.8 Die Ablufterfassungs- und -reinigungsanlage ist regelmäßig, mindestens mo-

natlich einmal, sachkundig zu warten und zu reinigen. Verantwortliche, die im 
Störungsfall die erforderlichen Maßnahmen einleiten und überwachen, sind 
schriftlich zu bestellen.  
 

4.9 Die beim Betrieb der Anlage auftretenden Störungen (ausgenommen Bren-
nerstörungen), die erhöhte Luftverunreinigungen verursachen, sind unter An-
gabe 

 
a) der Emissionsquelle (Austrittsstelle der Emissionen in die Atmosphäre), 
b) der Art, 
c) der Ursache, 
d) des Zeitpunktes, 
e) der Dauer  

 
der Störung sowie unter Angabe der in Verbindung damit aufgetretenen 
Emissionen (nach Art und Menge - ggf. unter Zugrundelegung einer Ab-
schätzung) in einem geeigneten Tagebuch zu registrieren. 
 
In das Tagebuch sind zusätzlich die ergriffenen Maßnahmen zur Beseitigung 
und künftigen Verhinderung der jeweiligen Störung einzutragen. Die Daten  
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können auch mit elektronischen Datenträgern erfasst und gespeichert wer-
den. 
Gleichfalls sind Art und Umfang der durchgeführten Wartungs- und Kontroll-
arbeiten zu vermerken. 
Das Tagebuch ist zur jederzeitigen Einsichtnahme für die zuständige Behörde 
bereitzuhalten. 
 

4.10 Über emissionsrelevante Störungen , Schadensfälle mit Außenwirkung (auch 
unterhalb der in der Umweltschadensanzeigeverordnung genannten Scha-
denssummen) sowie jede bedeutsame Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes der Anlage ist die Bezirksregierung Arnsberg unverzüglich durch 
eine Sofortmeldung zu informieren. Die Erreichbarkeit ist – auch außerhalb 
der regulären Dienstzeit – über die ständig besetzte Nachrichten- und Bereit-
schaftszentrale beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW in Essen (Tel-Nr.: 0201-714488) gewährleistet. 

 
5. Nebenbestimmungen zum Bauordnungsrecht 
 
 Es ist zu prüfen, ob die Tragfähigkeit der Bodenplatte für die erhöhten Lasten 

ausreicht. 
 
6. Nebenbestimmungen zum Brandschutz 
 
6.1 Der dem Antrag beigefügte 2.Nachtrag zum Brandschutzkonzept der Ingeni-

eurgesellschaft Manfred Henze mbH, Kreuzberg 5, 59846 Sundern, vom 
22.01.2015, Projekt-Nr.: 360-2/2010, ist Bestandteil dieser Genehmigung. Die 
dort genannten Rahmenbedingungen und Vorgaben sind bei der Errichtung 
und dem Betrieb der Anlage umzusetzen bzw. einzuhalten, sofern nachfolgend 
keine anderen Anforderungen gestellt werden.  

 
6.2 Es ist zu konkretisieren, welche Ausführung der Löschwasserrückhaltung zur 

Ausführung kommt. Für die gewählte Variante  sind dann, falls Abweichungen 
in Anspruch genommen werden, entsprechende Kompensationsmaßnahmen 
aufzuzeigen. 

 
 
7. Nebenbestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
7.1 Nebenbestimmungen zur AwSV 
 
7.1.1 Die in den Brauchbarkeitsnachweisen der Anlagen aufgeführten Bestimmun-

gen und sonstigen Festsetzungen sind bei der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlagenteile zu beachten und einzuhalten. Kommen anstelle der vorgenann-
ten, andere, gleichwertige Systeme zum Einsatz, gilt diese Forderung entspre-
chend. 
 

7.1.2 Bei Schadensfällen oder Betriebsstörungen hat der Betreiber einer Anlage zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 24 Abs. 1 AwSV unverzüg-
lich Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, eine Gefährdung oder Schädi-
gung des Gewässers zu verhindern.  
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Die Anlagen bzw. Anlagenteile sind außer Betrieb zu nehmen, soweit erforder-
lich, ist die Anlage bzw. das Anlagenteil zu entleeren, wenn die vorgenannte 
Gefährdung oder Schädigung des Gewässers nicht auf andere Weise verhin-
dert oder unterbunden werden kann. Die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 
52 - AwSV, ist hiervon unverzüglich zu unterrichten. 

 

 
7.2  Nebenbestimmungen zur Löschwasserrückhaltung 
 
7.2.1 Die in dem beigefügten 2. Nachtrag zum Brandschutzkonzept der Ingenieurge-

sellschaft Manfred Henze mbH vom 22.01.2015 aufgeführten Bestimmungen, 
zitierten Vorschriften, Festsetzungen und Hinweise sind bei der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlagenteile zu beachten und einzuhalten. 
 

7.2.2. Die Dimensionierung der Löschwasserbarrieren hat entsprechend der gewähl-
ten Variante im 2. Nachtrag zum Brandschutzkonzept vom 22.01.2015 zu er-
folgen. 

 
7.2.3 Sämtliche Löschwasserbarrieren, mit denen im Brandfall eine Löschwasser-

rückhaltung vom Betreiber gewährleistet wird, sind monatlich auf ihren ord-
nungsgemäßen Zustand durch den Betreiber zu prüfen. Das Prüfdatum mit 
dem Prüfergebnis ist zu dokumentieren und auf Verlangen der Behörde vorzu-
legen. 
Die Regelung ist in die gem. § 44 Abs. 1 AwSV zu erstellende Betriebsanwei-
sung aufzunehmen. 

 
8. Nebenbestimmungen zum AZB 
 
 Der AZB ist bei wesentlichen Änderungen der Anlage im Rahmen von Ge-

nehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bzgl. der 
Beschaffenheit oder des Betriebes der ursprünglich geplanten Anlage anzu-
passen, wenn: 

 
• mit einer Änderung erstmals oder neue relevante gefährliche Stoffe 

verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, 
 

• eine Erhöhung der Menge eines gefährlichen Stoffes erstmals dazu 
führt, dass die Mengenschwelle zur Relevanz überschritten wird oder 
 

• Stoffe an anderen Stellen eingesetzt werden. 
 

8.2 Nebenbestimmungen zur Überwachung des Bodens und des Grundwas-
sers gemäß § 21 Abs. 2a Nrn. 1, 3b), 3c) der 9. BImSchV 

 
 Nebenbestimmungen zum Monitoring Boden 
 

Alle 5 Jahre ab Inbetriebnahme ist dem Dezernat 52 der Bezirksregierung 
Arnsberg ein Sachstandsbericht mit folgendem Mindestinhalt unaufgefordert 
vorzulegen: 

 
- Beschreibung des Zustands der versiegelten Hof- und Verkehrsflächen 
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- Beschreibung des Zustands der Werkskanalisation 
- Beschreibung des Zustands der AwSV-Anlagen 

 
Bei den wiederkehrenden Sachstandsberichten bezüglich Bodenmonitoring 
sind Aussagen zu den klassischen Betreiberpflichten (Wartung und Pflege der 
Flächen) sowie Aussagen zu den zurückliegenden AwSV-Kontrollen bzw. Ka-
nalbefahrungen zu machen.  
Zusätzliche AwSV-Kontrollen bzw. Kamerabefahrungen werden mit vorstehen-
der Nebenbestimmung nicht gefordert. 

 
8.3 Nebenbestimmungen und Hinweise zum Monitoring Grundwasser (Dez. 

54) 
 

1. Die Grundwassermessstellen müssen für zukünftige Probenahmen 
zugänglich und funktionsfähig erhalten werden. 

 
2. Zur turnusmäßigen Beurteilung der Grundwasserqualität sind die ins-

gesamt 2 Grundwassermessstellen (GWM 1 und GWM 2) alle 5 Jahre 
auf die nachfolgenden Parameter zu untersuchen: 
 
- pH-Wert 
- elektrische Leitfähigkeit 
- Chlorid 
- Calcium 
- Natrium 
- Fluorid 
- Zink 
- Nitrat 
- Phosphat 
- Nickel 
- KW-Index (C10-C40)  

 
3. Vor Beginn der Probenahme sind die Ruhewasserstände aller Brunnen 

bezogen auf NHN2016 zu ermitteln.  
 
4. Die Untersuchungsergebnisse einschließlich einer gutachterlichen Be-

wertung sind der Bezirksregierung Arnsberg als obere Bodenschutz-
behörde und Wasserbehörde in digitaler Form (PDF Datei) sowie als 
Datendatei im TEIS-kompatiblen Format zur Einspielung in das lan-
deseigene Datenbanksystem HygrisC unaufgefordert zu übermitteln. 
Detailfragen zum Datentransfer sind rechtzeitig (ca. drei Monate im 
Voraus) mit dem Dezernat 54 - Grundwasser der Bezirksregierung 
Arnsberg zu klären. 

 
5. Zusätzlich sind die Untersuchungsergebnisse an die Untere Umwelt-

schutzbehörde des Märkischen Kreises in Papierform oder digital zu 
zusenden. 

 
6. Die Obere Wasserbehörde (Dez. 54 – Grundwasser) behält sich vor, in 

Abhängigkeit von den Analysenergebnissen einen kürzeren Bepro-
bungsturnus und/oder größeren Untersuchungsumfang zu fordern. 
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9. Nebenbestimmungen zum Bodenschutz 
   

Es ist ein Grundwasserüberwachungskonzept durch den Gutachter zu 
erstellen. Das Grundwasser an den Messtellen 1 und 2 (GWM 1 und 
GWM 2) ist in den nächsten zwei Jahren halbjährlich auf die erhöhten 
Parameter Nickel und Zink zu untersuchen. 
Die Ergebnisse sind der Bezirksregierung Arnsberg (Dez 52 – AZB) 
und dem MK (Untere Bodenschutzbehörde) zu übersenden. 
 
Am Ende des Beobachtungszeitraumes ist die Grundwassersituation 
neu zu bewerten. 

 
 
 

IV.  A l l g e m e i n e   H i n w e i s e:  

 
1. Die Genehmigung erlischt, wenn 

1. innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 gesetzten Frist nicht mit der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage begonnen 

 o d e r 
2. die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht mehr 

betrieben worden ist.  
 

 Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufge-
hoben wird. 

 
 Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem Grun-

de verlängern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet ist 
(§°18°BImSchG).  

 
2. Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ist, 

sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg 
mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, 
schriftlich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG ge-
nannten Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG ). 

 
3. Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs 

der Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prü-
fung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können. Eine Genehmi-
gung ist stets erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des Betriebes 
für sich genommen die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des An-
hangs 1 zur 4. BImSchV erreichen bzw. diese erstmalig überschritten werden. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgeru-
fene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung der 
sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt 
ist (§ 16 Abs. 1 BImSchG).  
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4.  Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von 
umweltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-Schadens-
anzeige-Verordnung – vom 21.02.1995 ist zu beachten. 

 
5. Gem. § 16 Abs. 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKatG NRW) 

ist die/der Eigentümer/in oder Erbbauberechtigte eines Grundstückes, auf dem 
ein Gebäude errichtet oder in seinem Grundriss verändert worden ist, verpflich-
tet, das Gebäude oder die Grundrissveränderung durch die Katasterbehörde 
oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur einmessen zu lassen. 

 
6. Die Prüfpflichten gem. § 46 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Anlagen 5 und 6 

AwSV sind zu beachten und einzuhalten. Hierzu sind sämtliche Anlagen in Ge-
fährdungsstufen gem. § 39 AwSV einzuordnen.  
 

7. Auf die Anzeigepflicht bei einer wesentlichen Änderung von Anlagen zum Um-
gang mit wassergef. Stoffen gem. § 40 Abs. 1 AwSV wird hingewiesen.  
 

8. Zu Zwecken der Arbeitserleichterung hat es sich bewährt, sämtliche im Betrieb 
vorhandene AwSV-Anlagen in einem Kataster aufzulisten und in diesem die 
letzten und nächsten Prüftermine, das Anlagenvolumen, die maßgebliche 
Wassergefährdungsklasse und die Gefährdungsstufe gem. § 39 AwSV zu hin-
terlegen. 

 
9. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverände-

rung, die bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Ein-
griffen in den Boden und Untergrund bekannt werden, sind unverzüglich der 
Unteren Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises mitzuteilen und das 
weitere Vorgehen abzustimmen. Nachrichtlich ist auch die Bezirksregierung 
Arnsberg, Dez. 52 - Bodenschutz, zu informieren (Mitteilungspflicht gemäß § 2 
Abs. 1 LBodSchG NRW). 

 
Die Errichtung und der Betrieb der Anlagen und der Arbeitsstätten sind unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Erlasse, der technischer Baube-
stimmungen, der VDE-Bestimmungen, der Unfallverhütungsvorschriften, der DIN-
Normen und sonstiger Regeln der Technik durchzuführen. 
 
Insbesondere sind zu beachten: 
 
a) Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - 

BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255/SGV. NRW. 232) in der zur-
zeit geltenden Fassung mit den dazu zurzeit geltenden Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsvorschriften; 

 
b) Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - 

WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zurzeit geltenden Fassung; 
 
c) Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – 

AwSV vom 18.04.2018 (BGBI. I S. 905 / FNA 753-13-6) in der zu Zeit gelten-
den Fassung.  
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d) Das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 
LWG) vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW 77) in der zurzeit gel-
tenden Fassung. 

 
e) Die Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim La-

gern wassergefährdender Stoffe – LöRüRL vom 14.10.1992 in der zurzeit gel-
tenden Fassung 

 
 
 

V.  A n t r a g s u n t e r l a g e n  
 

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen - 
mit Etikettaufklebern gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen - zugrunde: 
 
  1. Anschreiben vom 16.03.2015  

  2. Inhaltsverzeichnis 4 Blatt 

  3. Antragsformular 2 Blatt 

  4. Genehmigungsbestand (Formular 1, Blatt 3)  

  5. Antrag auf Abstandsnahme von der Veröffentlichung  

  6. Erklärung der Sifa  

  7. Erklärung des Betriebsarztes  

  8. Erklärung Betriebsrat (nicht vorhanden)  

  9. Kostenaufstellung  

10. Kopie ISO14001:2004  

11. Firmenpräsentation 14 Blatt 

12. Ausschnitt FNP  

13. Auszug aus Geodatenportal 4 Blatt 

14. Werkplan  

15. 2. Nachtrag zum Brandschutzkonzept der Ingenieurgesellschaft  
Manfred Henze mbH vom 22.01.2015 (mit 3 Anlagen) 

38 Blatt 

16. Erläuterungen zum Antrag 50 Blatt 

17. Fließschema Beizanlage, Beizlinie 1  

18. Fließschema Beizanlage, Beizlinie 2  

19. Fließschema Abwasseranlage  

20. Maschinenaufstellung NEU - Beize  

21. Maschinenaufstellung ALT    - Beize    

22. Formular 2-6, Luftreinhaltung 18 Blatt 

23. Formular 6, Blatt 2 – 8.4 Abwasser, wassergefährende Stoffe 13 

24. Aussage zur Umweltverträglichkeit 12 Blatt 

25. Aussage zum Ausgangszustandsbericht zum Boden und  
Grundwasser (mit 2 Anlagen)  

15 Blatt 

26. Auskunft des Märkischen Kreises zum Altanlagenkataster  
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27. Aussage Sachverständiger zur Gründung Beize und Hofüber- 
dachung 

2 Blatt 

28. Badaufstellung Drahtbeize 2 Blatt 

29. Sicherheitsdatenblätter 
- Regenerat 
- ZWEZ-Coud ZN 20 
- ZWEZ-Coat 616/1 
- ZWEZ-Coat 616/3 
- Gardolube    L 6176 
- Gardomer : L 6332 
- Kalkmilch 45 % spezial 
- Praestol 2540 

 
4 Blatt 
8 Blatt 
9 Blatt 

10 Blatt 
9 Blatt 

12 Blatt 
9 Blatt 

14 Blatt 

30.  Prüfberichte nach VAwS 11 Blatt 

31. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt für 
das Beschichtungssystem 

18 Blatt 

32. EG-Konformitätserklärung für Drahtbunde 2 Blatt 

33. Gefährdungsbeurteilung mit Risikoanalyse Bundbeize 42 Blatt 

34. Emissionsbericht des Institut für Umweltschutz und Agrikultur- 
chemie vom 09.10.2014 

17 Blatt 

35. Ermittlung Geräuschimmissionen der Schallmessstelle.de vom  
10.11.2014 (mit Anlagen) 

31 Blatt 

 
Nachtrag: 
36.   Max W. Claas GmbH & Co. KG Ausgangszustandsbericht        160 Blatt 

Drahtbeizhalle - Projekt Nr. 150701 vom 31.07.2017 bestehend  
aus dem Bericht mit 16 Seiten sowie 13 zugehörigen Anlagen. 

 
 
 

VI.  B e g r ü n d u n g 
 

Anlass des Vorhabens 
 
Die Antragstellerin betreibt in 58762 Altena, Rahmedestr. 375, eine Anlage zur Ober-
flächenbehandlung von Draht mit einem Wirkbadvolumen von 84 m³ im Dreischicht-
betrieb an 7 Tagen / Woche.  
 
Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlage, für deren Errichtung und Betrieb in der Vergangenheit eine Genehmigung 
nach den Bestimmungen des Bundes-Immissions-schutzgesetzes bereits erforderlich 
war und erteilt wurde. 
 
Antragseingang und Antragsgegenstand 
 
Der Antrag vom 16.03.2015, letztmalig ergänzt mit Schreiben vom 25.01.2018, be-
zweckt die Erteilung einer Genehmigung zur Änderung der o.g. Anlage in dem im 
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Genehmigungstenor aufgezeigten Umfang. Im Wesentlichen soll das Wirkbadvolu-
men auf 106,2 m³ erhöht werden.   
 
Einstufung 4. BImSchV / Verfahrensart: 
 
Die Anlage gehört nach Änderung zu den unter Nr. 3.10.1 (G) im Anhang 1 der Vier-
ten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen zur 
Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 m³ oder mehr bei 
der Behandlung von Metall- und Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder 
chemisches Verfahren.  
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG. 
 
Zuständigkeit: 
 
Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang I 
der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 
 
Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
 
Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) durchgeführt worden. 
 
Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Ge-
nehmigung erforderlichen Umfang mit dem o. g Antrag vorgelegt bzw. später nachge-
reicht. 
 
Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß § 16 Abs. 2 
BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind, da 
durch die Erhöhung der Kapazität des Wirkbadvolumens in den Bädern keine Ände-
rung der Emissionen Lärm, Luft und Abwasser eintritt. 
 
(Nähere Details ergeben sich auch unter dem Punkt Prüfung der Genehmigungsvo-
raussetzungen). 
 
Umweltverträglichkeitsprüfung / Vorprüfung nach UVPG 
 
Die Anlage gehört ebenfalls zu den unter Nr. 3.9, Spalte 2, Kennung A in der An- 
lage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten Vor-
haben zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Oberflächenbehandlung von 
Metallen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volumen 
der Wirkbäder von 30 m³ oder mehr. 
 
Das UVPG und die Modalitäten für eine Umweltverträglichkeitsprüfung und die Krite-
rien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung sind mit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden. Entsprechend § 74 des UVPG (Über-
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gangsvorschriften) sind für Vorhaben, für die das Verfahren zur Feststellung der 
UVP-Pflicht im Einzelfall nach § 3c oder nach § 3e Absatz 1 Nummer 2 in der Fas-
sung des Gesetzes vor dem 16.05.2017 galt und die vor dem 16.05.2017 eingeleitet 
worden sind (wie vorliegend), die Vorschriften zur Vorprüfung im Einzelfall in der bis 
dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden und nach altem Recht zu Ende zu füh-
ren. 
 
Für diese Anlage war somit bei einer genehmigungspflichtigen Änderung im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG durchzuführen. Dabei war durch die zuständige 
Genehmigungsbehörde aufgrund überschlägiger Prüfung der Antragsunterlagen und 
unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien zu prü-
fen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die 
nach § 12 des UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Die Bewertung aufgrund einer überschlägigen Prüfung der vorgelegten Antragsunter-
lagen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Umwelt entstehen können. Das Vorhaben bedurfte daher keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach den Vorgaben des UVPG.  
 
Die Feststellung, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist, wurde gemäß 
§ 3a Satz 2 UVPG am 17.02.2018  im Amtsblatt Nr. 7/2018 für den Regierungsbezirk 
Arnsberg und auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg veröffentlicht.  
 
Behördenbeteiligungen: 
 
Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 
Arnsberg, Dezernat 53 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverständiger 
Behörden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten bzw. ergänzten Antragsunterla-
gen. Folgende Stellungnahmen liegen vor: 
 
• Stadt Altena als 

 
- Planungsbehörde  vom 11.05.2015, 
- untere Bauaufsichtsbehörde  vom 11.05.2015, 

 
• Landrat des Märkischen Kreises als 

 
- Brandschutzdienststelle  vom 07.05.2015, 
- untere Bodenschutzbehörde vom 11.12.2017, 
 

• Bezirksregierung Arnsberg 
 
- Dezernat 52 – Bodenschutz (AZB) vom 04.05.2015 u. 13.11.2017, 
- Dezernat 52 - Wassergefährdende Stoffe vom 22.05.2015, 
- Dezernat 53 - Störfallrecht vom 21.04.2015, 
- Dezernat 54 - Abwasser vom 24.04.2015, 
- Dezernat 55 - Arbeitsschutz vom 07.05.2015. 
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Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Be-
lange des Immissionsschutzes geprüft. 
 
 
Genehmigungsvoraussetzungen 
 
Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde 
zu überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungs-
voraussetzungen erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Ge-
währ für die Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird. 
 
Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicher-
gestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG er-
lassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffent-
lich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem 
Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
 
Arbeitsschutz: 
 
Soweit Fragen des Arbeitsschutzes berührt werden, haben der Werksarzt und die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit den Antrag zur Kenntnis genommen. 
Ein Betriebsrat ist nicht vorhanden. 
 
Planungsrecht: 
 
Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um ein Bauvorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 Baugesetzbuch – BauGB). Im rechtskräfti-
gen Flächennutzungsplan der Stadt Altena ist das Betriebsgelände der Antragstellerin 
als industrielle Baufläche dargestellt. Die Eigenart der näheren Umgebung des ge-
planten Vorhabens entspricht hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung einem GI-
Gebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung.  
 
Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig, da es den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes nicht widerspricht. Das Einvernehmen der Gemeinde ist erteilt worden. 
 
Bauordnung/Brandschutz 
 
Die bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Prüfung des Vorhabens er-
folgte nach den Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-
desbauordnung - BauO NRW. Sachverhalte, die dem Vorhaben entgegenstehen, 
sind nach Prüfung durch die Fachbehörden nicht erkennbar. Erforderliche Nebenbe-
stimmungen wurden formuliert. 
 
Umweltschutzanforderungen 
 
Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen  
 

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 
Belästigungen 
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sowie 
 

- zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 
erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 

nötig sind, sind insbesondere 
 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 
(GMBl. S. 503) und 
 

- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.06.2002 
(GMBl. S. 511) 
 

zu berücksichtigen. 
 
Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 
Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 
24.11.2010 (Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2010 - ABl. L 334 S. 17) 
und ist im Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 2.6 genannt – vgl. auch Kennung „E“ in 
Spalte „d“ des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der An-
lage und der Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nach-
stehenden BVT-Merkblattes (Best verfügbare Techniken) und insbesondere die zu-
gehörigen von der EU im Rahmen von Durchführungsbeschlüssen der Kommission 
veröffentlichten Schlussfolgerungen zu beachten: 
 
BVT-Merkblatt Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen (Galvanik) 
vom September 2005 
 
Für dieses Merkblatt wurden aber noch keine Schlussfolgerungen veröffentlicht, so 
dass sich die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen weiterhin aus der TA Luft 
ergeben und für die anderen Medien aus den speziellen Fachvorschriften. 
 
Lärm/Erschütterungen 
Durch die vorgelegte Geräuschmessung wird dokumentiert, dass die geltenden Im-
missionsrichtwerte an der nächsten Wohnbebauung sicher eingehalten werden. Ne-
benbestimmungen wurden formuliert. 
Erschütterungen sind nicht zu erwarten. 
 
Luft 
 
Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen zur Vorsorge und zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen wurden gemäß der o. g. Verordnung (13. /17./31. BIm-
SchV) bzw. der TA Luft und den Schlussfolgerungen des BVT-Merkblattes festgelegt.  
 
Ausnahmen bzw. eine Gestattung weniger strengerer Emissionsbegrenzungen ab-
weichend von den Bandbreiten der BVT-Merkblätter erfolgten nicht. 
 
AwSV 
Darüber hinaus war eine umfangreiche Prüfung erforderlich, inwieweit der Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen dem zu stellenden Anforderungen entspricht. Ne-
benbestimmungen wurden formuliert. 
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Bodenschutz/Grundwasser/Ausgangszustandsbericht 
Da die Anlage unter die Industrieemissionsrichtlinie fällt, war zu prüfen, inwieweit in 
der Anlage relevante gefährliche Stoffe verwendet werden. Da dies der Fall war, 
muss gemäß § 10 Abs. 1a BImSchG für die Anlage ein Ausgangszustandsbericht 
erstellt werden, der als Beweissicherung und Vergleichsmaßstab für die Rückfüh-
rungspflicht bei einer späteren Stilllegung der Anlage dient.  
 
In diesem Zusammenhang wurden auch Nebenbestimmungen zum Boden- und 
Grundwasserschutz formuliert – vgl. § 21 Absatz 2a der 9. BImSchV, wonach der 
Genehmigungsbescheid für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie u. a. Auf-
lagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie Maßnahmen zur Über-
wachung von Boden und Grundwasser in Bezug auf die verwendeten, freigesetzten 
oder erzeugten relevanten gefährlichen Stoffe enthalten muss. 
Die technischen Schutzmaßnahmen sowie die in regelmäßigen Zeitabständen erfor-
derlichen Überprüfungen durch einen AwSV-Sachverständigen gewährleisten neben 
dem Gewässerschutz u. a. auch den vorsorgenden Bodenschutz. Darüber hinaus ist 
durch das vorgeschriebene Boden- und Grundwassermonitoring eine ausreichende 
Überwachung des Bodens und des Grundwassers hinsichtlich der in der Anlage ver-
wendeten, erzeugten und freigesetzten relevanten gefährlichen Stoffe, sichergestellt. 
 
Zusammenfassung 
Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, 
dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung für den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfüllt werden 
und öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorha-
ben nicht entgegenstehen. 
 
Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem 
gemäß § 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestim-
mungen zu erteilen. 
 
Diese Entscheidung über den Antrag wird gemäß § 21a der 9. BImSchV öffentlich 
bekannt gemacht und kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Arnsberg unter - Bekanntmachungen - eingesehen werden. 
 

 
VII.  K o s t e n e n t s c h e i d u n g 

 
Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antrag-
stellerin zu tragen.  
Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden 
Verwaltungsgebühren berechnet. 
 
Der Wert des Antragsgegenstandes (Gesamtkosten der Investition) wird mit 
120.000,00 € angegeben.  
 
Nach Tarifstelle 15a.1.1 a) sind bei Errichtungskosten (E), die bis zu 500.000 € betra-
gen, Gebühren nach folgender Berechnungsformel anzusetzen  
 

500 € + 0,005 x (E - 50.000 €); mindestens aber 500 € 
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und somit     850,00 € 
 
zu erheben.  
 
Mindestens ist aber die höchste Gebühr zu erheben, die für eine nach § 13 BImSchG 
eingeschlossene behördliche Entscheidung (z. B. Baugenehmigung) zu entrichten 
gewesen wäre, wenn diese Entscheidung selbständig erteilt worden wäre.  
 
Eine Baugenehmigung war für diese Maßnahmen nicht erforderlich.  
 
Da der Betreiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umwelt-
managementsystem verfügt, reduziert sich die Gebühr gemäß Tarifstelle 15a.1.1 Nr. 
7 um 30 % und damit auf 595,00 €. 
 
Damit ergibt sich für diesen Bescheid eine Verwaltungsgebühr von insgesamt 
 
      595,00 €. 
 
Die Verwaltungsgebühr wird somit auf 

595,00 € 
           ========== 

(in Worten: fünfhundertfünfundneuzig Euro) 
 

festgesetzt. 
 
Anmerkungen: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere Gebühren ergeben für die Abnahme-
prüfung nach Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage als Maßnahme gemäß 
§ 52 Abs.1 BImSchG nach Tarifstelle 15a.2.16 a).  
 

 
VIII.  R e c h t s g r u n d l a g e n 

 
BImSchG: 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771). 
 
4. BImSchV: 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440). 
 
11. BImSchV: 
Elfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über Emissionserklärungen und Emissionsberichte - 11. BImSchV) vom 
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5. März  2007 (BGBl. I S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
9. Januar 2017 (BGBl. I S. 42). 
 
ZustVU: 
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 268 / 
SGV. NRW 282), geändert durch Verordnung vom 8. November 2016 (GV. NRW. 
S. 977). 
 
GebG NRW: 
 
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836). 
 
AVerwGebO NRW: 
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch die 35. 
Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 12. 
Dezember 2017 (GV. NRW. S. 946). 
 
1. AV BImSchG - TA Luft: 
Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) vom 27. Februar 1986 (GMBl. S. 95), be-
reinigt am 24. Juli 2002 (GMBl. S. 511). 
. 
BauGB: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786). 
 
AwSV: 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 
18. April 2017 (BGBl. 905). 
 
42. BImSchV: 
Zweiundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Verdunstungskühlungsanlagen, Kühltürme und Nassab-
scheider - 42. BImSchV) vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2379). 
 
PRTR-Verordnung: 
Verordnung (EG) 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregisters und zur Änderung der Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG 
des Rates, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 596/2009 vom 18. Juni 2009 
(ABl. L 188 vom 18.07.2009 S. 14) Inkrafttreten 7. August 2009. 
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UVPG:w 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370). 
 
UVPG NRW: 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen 
(UVPG NRW) vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 175 / SGV. NRW. 2129), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934). 
 

 
IX.  R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arns-
berg, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbei-
tung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 
S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Dortmund, den 30.04.2018 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(   Bajer  ) 
 


